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Kleine Anfrage 1919 
 
des Abgeordneten Dr. Dennis Maelzer   SPD 
 
 
Seit zwei Jahren offene Beraterstellen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung 
(ZUE) in Bad Driburg. Was unternimmt die Landesregierung? 
 
 
Nach der Registrierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden die Flüchtlinge bzw. 
Asylsuchenden in NRW in Zentrale Unterbringungseinrichtungen (ZUE) untergebracht. Diese 
liegen in der Zuständigkeit der jeweiligen Bezirksregierung. Die Flüchtlinge und 
Asylsuchenden verbleiben in einer ZUE bis zu ihrer Zuweisung in eine Kommune. Unter den 
Zentralen Unterbringungseinrichtungen befinden sich sog. „Schwerpunkteinrichtungen“. 
Hierzu zählt auch die Einrichtung in Bad Driburg, die ihren Schwerpunkt in der Aufnahme 
vulnerabler Geflüchteter hat. Einrichtungen mit einem ausgewiesenen Schwerpunkt weisen 
einen besonders intensiven Beratungsbedarf auf. Seit nunmehr über zwei Jahren ist in der 
ZUE in Bad Driburg gemäß der „Übersicht über die aktuell unbesetzten Stellen im 
Förderprogramm Soziale Beratung von Geflüchteten in NRW“ eine Vollzeitstelle im Bereich 
der Verfahrensberatung sowie der psychosozialen Erstberatung unbesetzt. Hinzu kommt eine 
halbe Stelle im Bereich der dezentralen Beschwerdestelle sowie eine vierte Stelle im Bereich 
der Rückkehrberatung. Der bis 2020 verantwortliche Träger schlug seinerzeit eine 
Vertragsverlängerung aus, nachdem das Land NRW diese nur zu deutlich schlechteren 
Konditionen verlängern wollte. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:  
 
1. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass die offenen Stellen schnellstmöglich 

wieder besetzt werden? 
 
2. Warum wollte die Landesregierung die auslaufenden Verträge mit dem damaligen 

Träger nur zu schlechteren Konditionen verlängern? 
 
3. Wieso werden die Stellen nicht nach einem Tarif vergütet, der in der Branche üblich ist? 
 
4. Inwiefern können Abordnungen aus der Landesverwaltung Abhilfe schaffen, um die 

Stellen zu besetzten? 
 
5. Inwiefern muss die Landesregierung vulnerable Geflüchtete künftig anderweitig 

unterbringen, wenn Sie in der ZUE in Bad Driburg keine fachgerechte Beratung 
gewährleisten kann? 

 
 
Dr. Dennis Maelzer  


